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Fachliche und rechtliche Hinweise 

10.11.2025

Bitte beachten Sie im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung des Workshops sowie die weitere Verwendung des Skripts 

nachfolgende Hinweise:

Å Die dargestellten Produktvarianten, Dienstleistungsbeschreibungen, Abwicklungsvereinbarungen und Honorargrundsätze 

sind Praxisbeispiele von Kanzleien und keine konkreten Empfehlungen durch DATEV. Die Berater und Beraterinnen der DATEV 

erbringen keine rechtliche Beratung. Bei gebührenrechtlichen Fragestellungen wenden Sie sich an die ihre regionale 

Steuerberaterkammer oder an auf das Gebührenrecht spezialisierte Juristen. 

Å Bitte berücksichtigen Sie beim fachlichen Austausch im Rahmen des Workshops, dass individuelle Honorargestaltungen nicht 

diskutiert werden können. Die Ermittlung des Honorars ist immer eine kanzleiindividuelle Entscheidung. Das Maß aller Dinge 

ist die individuelle Situation ihres Mandanten und der berufsrechtliche Grundsatz der Angemessenheit. (§ 64 StBerG). 

Å Die vorliegende Dokumentation ist nicht selbsterklärend im Sinne eines Kompendiums, sondern nur im Kontext zu den 

Ausführungen des Referenten gültig. Es gilt das gesprochene Wort!

Å Im Skript (wie auch im Vortrag) wird ¿berwiegend die mªnnliche Form ăSteuerberaterò, ăMandantò und ăMitarbeiterò 

verwendet. Bei der Häufigkeit von Empfehlungen und Beispielen würden ständige Doppelnennungen (wie beispielsweise 

ăSteuerberaterò und ăSteuerberaterinnenò) die Lesbarkeit und den Vortragsfluss stark beeintrªchtigen. Wir w¿rden uns 

freuen, wenn Sie mit dieser Lösung einverstanden sind. 

Stand: Oktober 2025
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1. Warum sollten 
wir uns mit 
dem Thema 
Honorarstrategie 
beschäftigen?
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Trendfelder mit Auswirkungen auf die Honorarstrategie 
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#1 Digitalisierung und Automatisierung verändert Geschäfts-
und Erlösmodell

10.11.2025 10
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Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die 
Geschäftsmodelle von Kanzleien

FIBU

Lohn

Abschluss

Steuern

Beratung

FIBU

Lohn

Abschluss

Steuern

SteuerberatungFIBU

Lohn

Abschluss

Steuern

Beratung Beratung

2018

Geschäftsmodell:

Klassische Steuerkanzlei

2025 

Geschäftsmodell:

ăHybrideò Kanzlei

2030

Geschäftsmodell:

Volldigitale Kanzlei 

Szenario 1

100 %

2030

Geschäftsmodell:

Volldigitale Kanzlei 

Szenario 2

FIBU

Lohn

Abschluss

Steuern

Steuerberatung

Beratung
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#1 Digitalisierung und Automatisierung verändert Geschäfts-
und Erlösmodell

10.11.2025 12

#2 Neue (digitale) Leistungen werden immer häufiger nicht in 
der StBVV geregelt
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α.ŜǊǳŦǎŀƴƎŜƘǀǊƛƎŜ ƳǸǎǎŜƴ ƛƴ ŘƛŜ 
Digitalisierungihrer Kanzlei selbst 
investieren, um sich zukunftssicher 
aufzustellen. Schade ist, dass dies nur 
selten richtig honoriert wird und in der 
Gebührenverordnung nicht explizit sichtbar 
sich. Denn leider ist der Öffentlichkeit und 
manchen Mandanten nicht klar, dass 
Digitalisierung nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Ich meine, dass die Kosten der 
Digitalisierung benannt und auch 
abgerechnet werden müssen.

BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab, 

Eröffnungsrede Steuerberaterkongress 2021

10.11.2025 13



ςIntern ς

Änderungen Berufsrechtliches Handbuch sorgt für 
Klarstellung zu Archivierungskosten

10.11.2025DATEV eG 14

Auf einen Blick :

Å Für EDV-Speicherkosten galt bislang , dass auch nach 

Mandatsbeendigung anfallende Gebühren mit den 

allgemeinen Geschäftskosten i.S.d§ 3 Abs. 1 StBVV 

abgegolten sind 

Å Für eine Abrechenbarkeit gegenüber dem Mandanten bedürfte 

es daher grds. einer gesonderten Vereinbarung (siehe dazu 

auch Aufsatz von Feiter in DStR21/2017, S. 1182 ff.).

Å Im Januar 2022 wurde das Berufsrechtliche Handbuch 

angepasst. Zukünftig gilt : ăDie Aufbewahrungspflicht der 

Daten, Belegbilder etc. ist Aufgabe des Mandanten . Dies 

sollte bereits bei Abschluss des FIBU-Vertrages durch 

entsprechende Hinweise oder rechtliche Gestaltungen 

klargestellt werden.ò

Å Fazit: Kosten für Speicherung und Archivierung von 

aufbewahrungspflichtigen Daten sollten dem Mandanten 

transparent gemacht und honorarwirksam vereinbart werden.
https://www.berufsrecht -handbuch.de/

I.d. Praxis setzen Kanzleien eine 

monatliche Pauschale zwischen 5 und 20 

Euro an.

https://www.berufsrecht-handbuch.de/
https://www.berufsrecht-handbuch.de/
https://www.berufsrecht-handbuch.de/
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Weiterberechnung DuOals Pauschale

Quelle : https://pb -steuern.de/honorarrechner/

Quelle : https://smarteagle.de/honorarrechner -demo
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Einrichtung Digitale Buchhaltung mit DuO

Quelle : https://www.dr -dannhorn.de/honorarrechner -finanzbuchfuehrung/
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Einrichtung Digitale Buchhaltung mit DuO

Quelle : https://www.hct -gmbh.de/datev -unternehmen-online-duo/Quelle : https://teledata -it.de/duo -mandanten/
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Einrichtung Digitale Buchhaltung mit DuO

Quelle : https://pb -steuern.de/honorarrechner/

Scanservice

Bis 75 Belege 30,00 û

75-150 Belege 60,00 û

Ab 151 Belege 90,00 û

Einkommensteuer: Ausschnitt eines Kanzleischreibens

DATEV MeineSteuernbietet Ihnen die Möglichkeit bereits unterjährig Belege 

digital zu sammeln und zu kategorisieren. Hierbei handelt es sich um eine 

kostenlose Anwendung. Außerdem entfällt unsere jährliche 

Digitalisierungsgeb¿hr in Hºhe von 40,00û (netto). Ihr Vorteil ist, dass Sie Ihre 

Unterlagen und Belege nicht bis zum Abgabetermin sammeln müssen. 
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Archivierung plus Digitale Personalakte

Quelle: http://www.lonex.de
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Weiterberechnung Arbeitnehmer online

Quelle : https://pb -steuern.de/honorarrechner/
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#1 Digitalisierung und Automatisierung verändert Geschäfts-
und Erlösmodell

#2 Neue (digitale) Leistungen werden immer häufiger nicht in 
der StBVV geregelt

#3 Fachkräftemangel, steigende Personalkosten & Transformationsdruck 
erfordern bessere Umsatz-/Ertragssituation
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Erbrachte Leistungen werden häufig nicht konsequent weiterberechnet

Und wie können die Honorarpotenziale u.a. realisiert werden?

(1) Auslagenersatz nach § 16 StBVV konsequent abrechnen

(2) Dienstleistungen Fibu, Lohn, Abschluss inkl. Pauschalen in 

Kerntätigkeiten und Nebentätigkeiten aufsplitten

(3) Anlagenbuchführung (§33 StBVV) durchsetzen

(4) Berechnung Steuerbescheidprüfung nach § 28 StBVV

(5) Telefonische Beratung abrechnen

(6) Sonstige Einzeltätigkeiten (§ 23 StBVV)

(7) Archivierungskosten für GdPDU-Daten 

nach § 146, 147 AO weiterberechnen

Zwischen 5 -30 Prozent mehr Umsatz sind drin ðzu 100% 

ergebniswirksam!

10.11.2025 23
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Zunächst ein Blick auf die Erlös- und Kostenstruktur in der  
Branche

Ist-Situation 2021 

Umsatzklasse 300 ð600 Tû

Umsatz 432.433,00

Personalkosten 183.784,03

Gesamtkosten 284.540,91

Betriebsergebnis 144.865,06

10.11.2025 24
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Auswirkungen von Preisanpassungen in Kanzleien

Ist-Situation Szenario 5% Szenario 10 % Szenario 20% Szenario 30 %

Umsatz 432.433,00 454.054,65 475.676,30 518.919,60 562.162,90

Personalkosten 183.784,03 183.784,03 183.784,03 183.784,03 183.784,03

Gesamtkosten 284.540,91 284.540,91 284.540,91 284.540,91 284.540,91

Betriebsergebnis 144.865,06 169.513,74 191.135,39 234.378,69 277.621,99

Umsatzrendite 33,5 % 37,3 % 40, 2 % 45,2 % 49,4 %

Mehrergebnis 24.648,68 46.270,33 89.513,63 132.756,93

10.11.2025 25
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Auswirkungen von Preisanpassungen in Kanzleien

Ist-Situation Szenario 5% Szenario 10 % Szenario 20% Szenario 30 %

Umsatz 432.433,00 454.054,65 475.676,30 518.919,60 562.162,90

Personalkosten 183.784,03 183.784,03 183.784,03 183.784,03 183.784,03

Gesamtkosten 284.540,91 284.540,91 284.540,91 284.540,91 284.540,91

Betriebsergebnis 144.865,06 169.513,74 191.135,39 234.378,69 277.621,99

Umsatzrendite 33,5 % 37,3 % 40, 2 % 45,2 % 49,4 %

Mehrergebnis 24.648,68 46.270,33 89.513,63 132.756,93

Kum. Mehrergebnis nach 

fünf Jahren 

123.243,41 231.351,66 447.568,16 663.784,65

10.11.2025 26
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α²ƛǊ ƘŀōŜƴ ǳƴǎ Ǿƻƴ ŜƛƴƛƎŜƴ aŀƴŘŀǘŜƴ ōŜǿǳǎǎǘ 
getrennt und dabei neben unserem Ertrag sogar 

ƴƻŎƘ ǳƴǎŜǊŜƳ ¦ƳǎŀǘȊ ŀǳǎƎŜōŀǳǘΦά

Statement eines Steuerberaters bei einem Workshop

10.11.2025 27
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Aufträge für C-aŀƴŘŀƴǘŜƴ ŦǸƘǊŜƴ ȊǳǊ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ tǊƻŦƛǘŀōƛƭƛǘŅǘΧ

Nur 50 Prozent der Kunden sind 

wirklich profitabel:

Â 53 Prozent der Kunden generieren 143 

Prozent des letztendlich ausgewiesenen 

Reingewinns

Â Ca. 30 Prozent des Kundenstamms sind 

Break-Even-Kunden

Â Die 20 Prozent ertragsschwächsten 

Kunden, verbrennen 41 Prozent der 

potentiellen Profitabilität

The Whale -Effekt: Typische Reingewinnentwicklung (Net Profit)

Quelle: Appendix A: Strategies to Implement Value Pricing and Trash Timesheets, Baker, p.23.

Tipp:

ABC-Analyse 

durchführen

10.11.2025 28
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Zwischenfazit:  Herausfordernde Zeiten, aber auch mit 
positiven Begleiterscheinungen

Beraterinnen und Berater 

können sich aussuchen, für 

wen sie arbeiten wollen!

Wir betreiben ăaktive Mandatspolitikò, 

wählen Zielgruppen aus, für die wir arbeiten 

möchten und trennen uns von unrentablen 

Mandantinnen und Mandanten.

Beraterinnen und Berater 

kºnnen die ăSpielregelnò 

bestimmen!

Wir definieren gegenüber unseren 

Mandantinnen und Mandanten unsere 

Vorstellungen zur (digitalen) 

Zusammenarbeit.

Beraterinnen und Berater 

können ihre 

Honorarforderungen 

durchsetzen! 

Wir können Leistungen berechnen, die wir 

bisher kostenlos erbracht haben und höhere 

Preise durchsetzen!

10.11.2025Hier kann eine Fußzeile stehen 29

©
 v

e
s
n
a

fo
to

/ fo
to

lia
.c

o
m

©
 s

h
a

iith
 / fo

to
lia

.c
o

m

©
 K

o
n
s
ta

n
tin

 Y
u
g

a
n
o

v
/ fo

to
lia

.c
o

m



ςIntern ς

2. Aktuelle 
Entwicklungen 
zum Thema 
Honorar & 
Vergütung
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Fünfte Verordnung zur Änderung der 
Steuerberatervergütungsverordnung (1/3)

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Á Erhöhung der Wertgebühren linear um sechs Prozent (Anlagen 1 bis 4 zur StBVV; Tabellen A bis D);

Á Betragsrahmengebühr für die Lohnbuchführung steigt um neun Prozent ( §34 StBVV);

Á Zeitgebühr ( §13 StBVV) Anhebung des mittleren Gebührensatzes um neun Prozent auf 115 EUR je Stunde; 

zugleich wurde hier die Höchstgebühr von bisher 150 Euro auf künftig 164 Euro angehoben. Damit erhöht sich 

der mittlere Gebührensatz von bisher 105 Euro auf künftig 115 Euro, was einer Erhöhung um ca. 9 % entspricht;

Á Änderung der Berechnungseinheit der Zeitgebühr erfolgt künftig nach je angefangener viertel Stunde; 
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Fünfte Verordnung zur Änderung der 
Steuerberatervergütungsverordnung (2/3)

Á Anpassung der Tage - und Abwesenheitsgelder an das RVG (§ 18 Abs. 3 StBVV); Die pauschalen Tage- und 

Abwesenheitsgelder bei Geschäftsreisen erhöhen sich von 25 Euro auf 30 Euro bei einer Geschäftsreise von 

nicht mehr als vier Stunden, von 40 Euro auf 50 Euro bei einer Geschäftsreise von mehr als vier bis acht Stunden 

und von 70 Euro auf 80 Euro bei einer Geschäftsreise von mehr als acht Stunden.

Á Die bestehenden Beschränkungen für Pauschalvergütungsvereinbarungen entfallen; Bestehende 

Beschränkungen bei Pauschalvergütungen entfallen, indem § 14 StBVV aufgehoben wurde. Eine pauschale 

Vergütung kann künftig unmittelbar unter den Voraussetzungen des § 4 StBVV vereinbart werden.

Á Neuer Gebührentatbestand für Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft ( §22 Abs. 1 S. 2 

StBVV)
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Fünfte Verordnung zur Änderung der 
Steuerberatervergütungsverordnung (3/3)

Weitere Änderungen der StBVV

Á Einrichtung einer Betragsrahmengebühr für Mitteilungen von elektronischen Aufzeichnungssystemen 

nach § 146a Abs. 4 AO .

Á Definition des Gegenstandswerts bei der Buchführung in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Gewinnermittlungsmethode (§33 Abs. 6 StBVV)

Á Gebührentatbestände für Mindeststeuererklärungen und -berichte. § 24 StBVV

Á Klarstellungen zur Zeitgebühr bei Meldungen nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkung Steuergesetz sowie 

der Fahrzeuglieferungs- Meldepflichtverordnung.

Á Schließlich wurden die Vorschriften, die auf die Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 

verweisen, in§ 40 StBVV gebündelt . Dort wurde hinsichtlich der Vertretung vor Verwaltungsbehörden 

klarstellend der Zusatz aufgenommen, dass es um ăauÇergerichtliche Rechtsbehelfsverfahrenò geht. Auch die 

Rechtsanwälte haben durch das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG2025) 

eine entsprechende Anpassung ihrer Vergütungsregeln erhalten.
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Gebührenfindung- Abrechnungsarten in der Praxis 
Nach wie vor dominiert die Abrechnung nach StBVV

Quelle: STAX 2024
10.11.2025

Ą Vergütungsvereinbarungen haben 

stark zugenommen 

38



ςIntern ς

Honorarermittlung
Wie weit oberhalb der Mittelgebühr kann man abrechnen? 

Â Die Rechtsprechung sieht i. d. R die Mittelgebühr als 

angemessen an. 

Â Bis zur Mittelgebühr steht der Mandant in der 

Beweislast, wenn er die Höhe des Honorars anfechten 

will. 

Â Oberhalb der Mittelgebühr liegt die Beweislast über 

die Angemessenheit des Honorars beim StB.

Â Die Tendenz einzelner Amts- und Landgerichte, dem 

StB einen nicht überprüfbaren Ermessensspielraum

von 20 % bei der Bestimmung der angemessenen 

Gebühr im Einzelfall einzuräumen - sogen. 

Toleranzgrenze - hat sich in jüngster Zeit nicht

fortgesetzt. 

Â Überschreitung der Mittelgebühr ist möglich, wenn 

StBdie Kriterien für seine Bewertung der Sache als 

überdurchschnittlich offenlegt und im Zweifel auch 

beweist. (LG Münster (13.1.21, 110 O 10/20)

40/10

30/10

10/10

25/10
Mittelgebühr

Beweislast
Mandant

Beweislast StB

Beispiel: Bilanz, § 35 I 1.

10.11.2025 39
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Übung

10.11.2025DATEV eG 40

Bilden Sie Arbeitsgruppen und tauschen Sie sich bezüglich 

Ihrer praktischen Erfahrungen rund um das Thema 

Honorarstellung aus. Mögliche Fragestellungen sind hierbei:

Å Wie sind Stimmungsbild und Erwartungen der 

Mandanten?

Å Was funktioniert gut in Bezug auf Durchsetzbarkeit von 

Honorarpositionen bzw. Leistungen sowie beim Prozess 

rund um die Rechnungsschreibung ?

Å Was funktioniert nicht?

Sammeln Sie die einzelnen Punkte auf Post-its und stellen 

Sie diese anschließend im Plenum vor.

Stimmungen & 

Erwartungen

Was funktioniert 

gut?

Was funktioniert 

nicht?

35 min.

Jede Gruppe legt fest, 

wer nach dem Austausch 

die Ergebnisse vorstellt!

Ihre praktischen Erfahrungen zum Honorar
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3. Honorarstrategie 
entwickeln 
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Honorarstrategie entwickeln 

10.11.2025DATEV eG 42

Pauschale/

Stückpreis

Wert-

/Rahmen

-gebühr

Welche 

Abrechnungsform 

eignet sich wofür 

am besten? 

Zeitgebühr

Preispolitik = Psychologie 
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Basis für 

Abrechnung

StBVV Stunden Fixhonorare (Pakete) / Pauschalen Value Pricing

Honoraransatz Wertermittlung vom Gesetzgeber vorgeben Geleistete Stunden Vorabvereinbarung nach Aufwandsschätzung (v.a. bei 

Deklaration) oder Berücksichtigung von 

ăEntwicklungskostenò bei Beratungsleistungen

Preisbildend ist der Wert aus Sicht des 

Mandanten sowie das Wissen und 

Expertise (und nicht der Zeitaufwand) 

Beschreibung Ermittlung des Honorars über den 

Gegenstandswert bzw. Betragsrahmengebühr

Ermittlung der  geleisteten Stunden je Auftrag x 

vereinbarter Stundensatz

Festes Honorar voreigentlicher Leistungserbringung Ausgehend vom wahrgenommenen Wert 

bzw. der Wertsteigerung für den 

Mandanten wird ein passendes 

Leistungspaket zu einem festen Preis 

gestaltet und vereinbart.

Zeiterfassung Ja, zurErmittlung der Wert -/Betragsrahmengebühr 

und Auftragscontrolling

Zwingend, als Basis für die Abrechnung Ja, zum Auftragscontrolling Keine Zeiterfassung; Zusatzleistungen 

¿ber sog. ăChange ordersò

Vorteile Å Automatismus durch steigende 

Gegenstandswerte

Å Effizienzvorteile gehen zu Gunsten der Kanzlei

Å Einfache Anpassung des Honorars an den 

Aufwand

Å Einfache Ermittlung der Honorarhöhe

Å Transparenz für den Mandanten

Å Sicherer Deckungsbeitrag für die Kanzlei

Å Leistungsnachweis ggf. notwendig

Å Lenkungswirkung beim Mandanten bezüglich 

besserer Mitwirkung

Å EinfacheAbrechnung 

Å Planungs-/Kostensicherheit für Mandanten

Å Zeigt Erfahrung und Routine gegenüber 

Mandanten

Å Effizienzvorteile gehen zu Gunsten der Kanzlei

Å Sicherheitsaufschlag möglich/notwendig

Å Sicherheit und klare Kalkulierbarkeit

für den Mandanten

Å Höhere Kundenzufriedenheit

Å Höhere Deckungsbeiträge als beim 

Cost-Plus-Ansatz realisierbar

Å U.U. höhere Motivation der 

Mitarbeiter

Nachteile Å Rechnungen mit vielen Positionen (sofern 

Sonderleistungen abgerechnet werden)

Å Häufig geringe Transparenz für den Mandanten

Å Unsicherheit des Mandanten bezüglich 

Honorarhöhe (finales Honorar steht erst nach 

Fertigstellung fest), 

Å Komplexe Rechnungsstellung u. 

Nachkalkulation; bindet häufig zeitliche 

Ressourcen der Kanzleileitung

Å Lädt zu Honorardiskussionen ein

Å Mandant vergleicht Stundensätze der Kanzlei mit 

seinen eigenen

Å Unsicherheit des Mandanten in Bezug auf 

Effizienz

Å Effizienzvorteile gehen zu Lasten des Honorars 

(z.B. bei digitalen, automatisierten Prozessen)

Å Mitarbeiter fühlen sich gegängelt

Å U.U. Manipulation der Zeiterfassungssysteme

Å Schätzung des Aufwands im Vorhinein oft 

aufwendig

Å Jährliche Nachkalkulation und Anpassung 

erforderlich

Å Ggf. Flatrate-Gedanke beim Mandanten

Å Kanzlei trägt das Kostenrisiko

Å Haupt- und Zusatzleistungen müssen klar 

vereinbart und dokumentiert werden.

Å Schriftliche Vereinbarung notwendig (14 StBVV)

Å Werteversprechen wird ggf. nicht 

realisiert

Å Hoher Aufwand f¿r ăErsteinrichtungò 

(Auftragsvereinbarung und ggf. 

change orders)

Å Wertempfinden des Mandanten 

wandelt sich mit der Zeit

Honorar-/Preisstrategie für Deklarationsleistungen
Die Alternativen im Überblick

10.11.2025 43
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Must-have
Leistungen mit dem 
Dienstleistungskatalog 
transparent machen 
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Dienstleistungskatalog mit dem DATEV-Leistungsprofil 
erstellen

10.11.2025 45
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Dienstleistungskatalog mit dem DATEV-Leistungsprofil 
erstellen

10.11.2025 46
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Dienstleistungskatalog mit dem DATEV-Leistungsprofil 
erstellen ςEinkommensteuer

10.11.2025 47


